
Verein als Juristische Person

Durch die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister entsteht eine neue (eigenständige) Rechtspersönlichkeit = juristische Person. Im 

Gegensatz zur natürlichen Person (Mitglieder A,B,C) ist die juristische Person nur fiktiv (im Kopf der Juristen entstanden, also eine „Kopfgeburt“ ;-). 

Damit sie in der Realität handlungsfähig wird, braucht sie Organe (z.B. den Vorstand), also Menschen (natürliche Personen), die sie vertreten.
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gegen den Verein geltend.



Kein Zugriff auf die Mitglieder möglich

Durch die Eintragung des e.V. wird eine neue Person geschaffen, die quasi eine 

Mauer um sich errichtet und für Außenstehende undurchlässig ist.
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Dadurch sind die Mitglieder vor dem Rückgriff der Bank u.a. Vertragspartnern geschützt.
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